
70/115. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht über ihre achtundvierzigste 
Tagung 

 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie 
die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem 
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts zu fördern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen 
der Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des internationalen Handels zu 
berücksichtigen, 

 in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreitende Modernisierung und 
Harmonisierung des internationalen Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung 
rechtlicher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, insbesondere soweit diese 
die Entwicklungsländer betreffen, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung, 
der Gerechtigkeit, des gemeinsamen Interesses und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, 
zur Beseitigung der Diskriminierung im internationalen Handel und dadurch zum Frieden, 
zur Stabilität und zum Wohl aller Völker leisten würde, 

 nach Behandlung des Berichts der Kommission1,  

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die von anderen Organen 
ohne ausreichende Abstimmung mit der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem 
Gebiet des internationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppelarbeit führen könnten, 
was nicht dem Ziel der Förderung von Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der 
Vereinheitlichung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts entspräche, 

 in Bekräftigung des Mandats der Kommission, als zentrales Rechtsorgan des Sys-
tems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechts-
tätigkeiten auf diesem Gebiet zu koordinieren, insbesondere um Doppelarbeit zu vermei-
den, namentlich zwischen den die internationalen Handelsregeln ausarbeitenden Organisa-
tionen, und bei der Modernisierung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu fördern, und über ihr Sekretariat auch künftig 
eng mit den anderen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen internatio-

_______________ 
1 Official Records of the General Assembly, Seventieth Session, Supplement No. 17 (A/70/17). 
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nalen Organen und Organisationen, einschließlich der Regionalorganisationen, zusammen-
zuarbeiten, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kommission der Vereinten Na-
tionen für internationales Handelsrecht1; 

 2. nimmt mit Zustimmung Kenntnis von der Auffassung der Kommission, dass die 
Erfassungsstelle für veröffentlichte Informationen gemäß den Regeln über Transparenz in 
Investor-Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von Verträgen2 so bald wie möglich 
vollständig funktionsfähig sein soll, da sie ein Kernelement sowohl der Regeln über Trans-
parenz als auch des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Transparenz in Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von Verträgen (Übereinkommen von Mauri-
tius über Transparenz)3 darstellt, das Zugriff auf eine konsolidierte, transparente und leicht 
zugängliche weltweite Datenbank zu allen nach den Regeln über Transparenz und dem 
Übereinkommen durchgeführten Investor-Staat-Schiedsverfahren gewährt, und ersucht den 
Generalsekretär in dieser Hinsicht, die Erfassungsstelle für veröffentlichte Informationen 
gemäß Artikel 8 der Regeln über Transparenz einzurichten und über das Sekretariat der 
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 6. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Entwicklungsländer die Arbeit der 
Kommission betreffend die technische Zusammenarbeit und Hilfe auf dem Gebiet der Re-
form und Entwicklung des internationalen Handelsrechts ist, und 

 a) begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiativen der Kommission, die darauf 
gerichtet sind, über ihr Sekretariat ihr Programm für technische Zusammenarbeit und Hilfe 
auszubauen, und legt in dieser Hinsicht dem Generalsekretär nahe, sich um Partnerschaften 
mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zu bemühen, um die Tätigkeit der Kommis-
sion besser bekannt zu machen und die wirksame Anwendung der aus ihrer Tätigkeit resul-
tierenden Rechtsnormen zu erleichtern; 

 b) dankt der Kommission für die Durchführung von Tätigkeiten der technischen 
Zusammenarbeit und Hilfe und für die Gewährung von Hilfe bei der Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts und lenkt die Auf-
merksamkeit des Generalsekretärs auf die begrenzten Ressourcen, die in diesem Bereich 
zur Verfügung gestellt werden; 

 c) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Tätigkeiten der technischen Zu-
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der Arbeit der Kommission zu gewährleisten und zur Bewertung der von ihr ausgearbeite-
ten Rechtsinstrumente anzuregen, und erinnert in dieser Hinsicht an ihre früheren Resolu-
tionen zu dieser Frage; 

 8. begrüßt die Tätigkeit des Regionalzentrums der Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht für As
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2012 im Konsens verabschiedet wurde, anerkannten, wie wichtig faire, stabile und bere-
chenbare rechtliche Rahmenbedingungen sind, um eine Entwicklung, ein Wirtschafts-
wachstum und eine Beschäftigung, die inklusiv, nachhaltig und ausgewogen sind, herbei-
zuführen, Investitionen zu bewirken und unternehmerische Initiative zu fördern, dass sie in 
dieser Hinsicht die Kommission für ihre Arbeit zur Modernisierung und Harmonisierung 
des internationalen Handelsrechts würdigten und dass die Mitgliedstaaten in Ziffer 7 der 
Erklärung ihre Überzeugung zum Ausdruck brachten, dass Rechtsstaatlichkeit und Ent-
wicklung eng miteinander verknüpft sind und einander verstärken; 

 14. nimmt außerdem mit Befriedigung davon Kenntnis, dass die Staaten in Ziffer 
89 der Aktionsagenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung, die von der Generalversammlung als Resolution 69/313 vom 
27. Juli 2015 im Konsens verabschiedet wurde, die Anstrengungen und Initiativen unter-
stützten, die die Kommission als zentrales Rechtsorgan des Systems der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts unternimmt, um die Koordinierung 
der Rechtstätigkeiten der auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen und die diesbezügliche Zusammenarbeit zu ver-
stärken und auf nationaler und internationaler Ebene die Rechtsstaatlichkeit auf diesem 
Gebiet zu fördern; 

 15. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang mit den Resolutionen der Ge-
neralversammlung über Dokumentationsfragen10, in denen insbesondere betont wird, dass 10
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System umfangreiche Ressourcen erfordert, erkennt an, dass weitere Ressourcen erforder-
lich sind, um es zu pflegen und zu erweitern, und begrüßt in dieser Hinsicht die Bemühun-
gen des Sekretariats um den Aufbau von Partnerschaften mit interessierten Institutionen 
und appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der Vereinten Na-
tionen sowie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, das Sekretariat der 
Kommission bei der Stärkung des Bewusstseins für die Verfügbarkeit und den Nutzen des 
CLOUT-Systems in fachlichen, akademischen und juristischen Kreisen sowie bei der Si-
cherung der Finanzierung zu unterstützen, die für die Koordinierung und die Erweiterung 
des Systems sowie für die Errichtung einer Säule innerhalb des Sekretariats der Kommis-
sion, die sich auf die Förderung von Mitteln und Wegen zur einheitlichen Auslegung der 


